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ANHANG III 

 

ZU NIEDERLASSUNGSZWECKEN EINREISENDE GESCHÄFTSREISENDE,  

UNTERNEHMENSINTERN TRANSFERIERTE PERSONEN, INVESTOREN  

UND FÜR KURZE ZEIT EINREISENDE GESCHÄFTSREISENDE 

 

Liste der Europäischen Union 

 

1. Die Artikel 8.25 und 8.27 haben für etwa bestehende, in dieser Liste aufgeführte 

nichtkonforme Maßnahmen im Ausmaß der jeweiligen Nichtkonformität keine Gültigkeit. 

 

2. Eine in dieser Liste aufgeführte Maßnahme kann aufrechterhalten, fortgesetzt, unverzüglich 

erneuert oder geändert werden, sofern die Änderung die Konformität der Maßnahme, wie sie 

unmittelbar vor der Änderung bestand, mit Artikel 8.25 oder 8.27 nicht beeinträchtigt.1 

 

                                                 
1 Dieser Absatz gilt nicht für die Vorbehalte des Vereinigten Königreichs. 
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3. Zur Klarstellung sei festgestellt, dass für die Europäische Union mit der Verpflichtung zur 

Inländerbehandlung nicht die Anforderung verbunden ist, die Behandlung auf natürliche oder 

juristische Personen Japans auszudehnen, die in einem Mitgliedstaat aufgrund des AEUV 

oder der gemäß diesem Vertrag erlassenen Maßnahmen einschließlich deren Durchführung in 

den Mitgliedstaaten, folgenden Personen gewährt wird: 

 

i) natürlichen Personen oder Gebietsansässigen eines Mitgliedstaats oder 

 

ii) nach dem Recht eines anderen Mitgliedstaats oder der Europäischen Union gegründeten 

oder organisierten juristischen Personen, die ihren satzungsmäßigen Sitz oder 

Hauptverwaltungs- oder Hauptgeschäftssitz in einem Mitgliedstaat haben. 

 

Eine solche Behandlung wird nach dem Recht eines Mitgliedstaats oder der Europäischen 

Union gegründeten oder organisierten juristischen Personen gewährt, die ihren 

satzungsmäßigen Sitz oder Hauptverwaltungs- oder Hauptgeschäftssitz in einem Mitgliedstaat 

haben, einschließlich jener, die im Eigentum oder unter der Kontrolle natürlicher oder 

juristischer Personen Japans stehen. 
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4. Verpflichtungen in Bezug auf zu Niederlassungszwecken einreisende Geschäftsreisende, 

unternehmensintern transferierte Personen, Investoren und für kurze Zeit einreisende 

Geschäftsreisende gelten nicht, wenn durch deren vorübergehende Präsenz ein Eingreifen in 

oder eine anderweitige Einflussnahme auf arbeitsrechtliche bzw. betriebliche 

Auseinandersetzungen oder Verhandlungen bezweckt oder bewirkt wird. 

 

5. In der nachstehenden Liste werden die folgenden Abkürzungen verwendet: 

 

EU Europäische Union, einschließlich aller Mitgliedstaaten 

AT Österreich 

BE Belgien 

BG Bulgarien 

CY Zypern 

CZ Tschechische Republik 

DE Deutschland 

DK Dänemark 

EE Estland 

EL Griechenland 

ES Spanien 

FI Finnland 

FR Frankreich 

HR Kroatien 
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HU Ungarn 

IE Irland 

IT Italien 

LT Litauen 

LU Luxemburg 

LV Lettland 

MT Malta 

NL Niederlande 

PL Polen 

PT Portugal 

RO Rumänien 

SE Schweden 

SI Slowenien 

SK Slowakische Republik 

UK Vereinigtes Königreich 
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6. Die zulässige Aufenthaltsdauer beträgt 

 

a) bei zu Niederlassungszwecken einreisenden Geschäftsreisenden: bis zu 90 Tage je 

Sechsmonatszeitraum, 

 

b) bei unternehmensintern transferierten Personen: bis zu drei Jahre, wobei nach dem 

Ermessen der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten eine Verlängerung möglich 

ist, 

 

c) bei Investoren: bis zu ein Jahr und 

 

d) bei für kurze Zeit einreisenden Geschäftsreisenden: bis zu 90 Tage je 

Sechsmonatszeitraum. 

 

7. Zu Niederlassungszwecken einreisende Geschäftsreisende 

 

  
Alle Sektoren: AT: Der Geschäftsreisende muss Angestellter eines Unternehmens sein, 

das keine gemeinnützige Einrichtung ist, ansonsten: ungebunden. 

CY, UK: Zulässige Dauer des Aufenthalts: bis zu 90 Tage je 
Zwölfmonatszeitraum. Der Geschäftsreisende muss Angestellter eines 
Unternehmens sein, das keine gemeinnützige Einrichtung ist, ansonsten: 
ungebunden. 

CZ: Der zu Niederlassungszwecken einreisende Geschäftsreisende muss 
Angestellter eines Unternehmens sein, das keine gemeinnützige 
Einrichtung ist, ansonsten: ungebunden. 

SK: Der zu Niederlassungszwecken einreisende Geschäftsreisende muss 
Angestellter eines Unternehmens sein, das keine gemeinnützige 
Einrichtung ist, ansonsten: ungebunden. Es ist eine Arbeitserlaubnis, 
einschließlich der wirtschaftlichen Bedarfsprüfung, erforderlich. 
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8. Unternehmensintern transferierte Personen (Führungskräfte und Spezialisten) 

 

  
Alle Sektoren: AT, CZ, SK, UK: Unternehmensintern transferierte Personen müssen 

Angestellte eines Unternehmens sein, das keine gemeinnützige 
Einrichtung ist, ansonsten: ungebunden. 

BG: Die Anzahl ausländischer natürlicher Personen, die bei einem 
bulgarischen Unternehmen beschäftigt sind, darf höchstens 10 Prozent 
der von dem bulgarischen Unternehmen jährlich im Durchschnitt 
beschäftigten Bürger der Europäischen Union betragen. Ist die Zahl der 
Beschäftigten geringer als 100, kann diese Anzahl vorbehaltlich einer 
Genehmigung mehr als 10 Prozent betragen. 

CY: Die Anzahl ausländischer natürlicher Personen, die bei einem 
zyprischen Unternehmen beschäftigt sind, darf höchstens 10 Prozent der 
von dem zyprischen Unternehmen jährlich im Durchschnitt beschäftigten 
Bürger der Europäischen Union betragen. Bei kleinen und mittleren 
Unternehmen kann die Zahl der ausländischen Mitarbeiter in dieser 
Kategorie von einer Genehmigung abhängig gemacht werden. 

FI: Führungskräfte müssen Angestellte eines Unternehmens sein, das 
keine gemeinnützige Einrichtung ist. 

HU: Natürliche Personen, die Mitinhaber eines Unternehmens gewesen 
sind, gelten nicht als unternehmensintern transferierte Personen. 

LT: Höchstdauer des Aufenthalts drei Jahre. 
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9. Investoren 

 

  
Alle Sektoren: AT: wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

CY: Höchstdauer des Aufenthalts 90 Tage je Sechsmonatszeitraum. 

CZ, SK: Arbeitserlaubnis, einschließlich einer wirtschaftlichen 
Bedarfsprüfung, ist für bei einem Unternehmen angestellte Investoren 
erforderlich. 

DK: Höchstdauer des Aufenthalts 90 Tage je Sechsmonatszeitraum. 
Wenn sich Investoren in Dänemark als Selbständige niederlassen 
möchten, benötigen sie eine Arbeitserlaubnis. 

FI: Der Investor muss Angestellter eines Unternehmens sein, das keine 
gemeinnützige Einrichtung ist, und zwar auf der mittleren oder obersten 
Leitungsebene. 

HU: Höchstdauer des Aufenthalts 90 Tage, wenn der Investor nicht bei 
einem Unternehmen in Ungarn angestellt ist. Eine wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung ist erforderlich, wenn der Investor bei einem 
Unternehmen in Ungarn angestellt ist. 

IT: Eine wirtschaftliche Bedarfsprüfung ist erforderlich, wenn der 
Investor nicht bei einem Unternehmen angestellt ist. 

LT, NL, PL: Natürliche Personen, die den Investor vertreten, werden 
nicht als der Kategorie Investor zugehörig anerkannt. 

LV: Während des Zeitraums vor der Investition beträgt die Höchstdauer 
des Aufenthalts 90 Tage je Sechsmonatszeitraum. Während des 
Zeitraums nach der Investition kann der Aufenthalt nach Maßgabe der 
Kriterien des nationalen Rechts, z. B. Bereich und Betrag der getätigten 
Investition, um bis zu ein Jahr verlängert werden. 

SE: Wird der Investor als Angestellter betrachtet, ist eine 
Arbeitserlaubnis erforderlich. 

UK: Die Kategorie Investor wird nicht anerkannt: ungebunden. 
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10. Für kurze Zeit einreisende Geschäftsreisende 

 

  
Alle Tätigkeiten nach 
Absatz 11: 

CY, DK, HR: Erbringt der für kurze Zeit einreisende Geschäftsreisende 
im Gebiet Zypern, Dänemarks bzw. Kroatiens eine Dienstleistung, so 
benötigt er eine Arbeitserlaubnis einschließlich einer wirtschaftlichen 
Bedarfsprüfung. 

LV: Für Operationen/Tätigkeiten auf Grundlage eines Vertrages ist eine 
Arbeitserlaubnis erforderlich. 

MT: Es ist eine Arbeitserlaubnis erforderlich. Es wird keine 
wirtschaftliche Bedarfsprüfung durchgeführt. 

SI: Für Dienstleistungen, die an mehr als 14 aufeinanderfolgenden Tagen 
erbracht werden, und für bestimmte Tätigkeiten ist eine einheitliche 
Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis erforderlich (Forschung und Design; 
Ausbildungsseminare; Einkauf: Handelsgeschäfte: Übersetzungs- und 
Dolmetschdienstleistungen). Eine wirtschaftliche Bedarfsprüfung muss 
nicht vorgenommen werden. 

SK: Wird im Gebiet der Slowakei eine Dienstleistung erbracht, so ist 
nach mehr als sieben Tagen je Monat oder mehr als 30 Tagen je 
Kalenderjahr eine Arbeitserlaubnis einschließlich einer wirtschaftlichen 
Bedarfsprüfung erforderlich. 

UK: Die Kategorie des für kurze Zeit einreisenden Geschäftsreisenden 
wird nicht anerkannt: ungebunden. 

  

  
Forschung und Design: AT: Außer für Tätigkeiten wissenschaftlicher und statistischer Forscher 

ist eine Arbeitserlaubnis einschließlich einer wirtschaftlichen 
Bedarfsprüfung erforderlich. 
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Marktforschung: AT: Es ist eine Arbeitserlaubnis, einschließlich einer wirtschaftlichen 

Bedarfsprüfung erforderlich. Für Forschungs- und Analysetätigkeiten von 
bis zu sieben Tagen je Monat oder bis zu 30 Tagen je Kalenderjahr wird 
auf eine wirtschaftliche Bedarfsprüfung verzichtet. Ein 
Hochschulabschluss ist erforderlich. 

CY: Es ist eine Arbeitserlaubnis einschließlich einer wirtschaftlichen 
Bedarfsprüfung erforderlich. 

  

  
Messen und 
Ausstellungen: 

AT, CY: Für Tätigkeiten von mehr als sieben Tagen je Monat oder mehr 
als 30 Tagen je Kalenderjahr ist eine Arbeitserlaubnis einschließlich einer 
wirtschaftlichen Bedarfsprüfung erforderlich. 

  

  
Kundendienst: AT: Es ist eine Arbeitserlaubnis einschließlich einer wirtschaftlichen 

Bedarfsprüfung erforderlich. Auf die wirtschaftliche Bedarfsprüfung wird 
bei natürlichen Personen verzichtet, die Arbeitnehmer für die Erbringung 
von Dienstleistungen schulen und über außergewöhnliche Kenntnisse 
verfügen. 

CY, CZ : Für Tätigkeiten von mehr als sieben Tagen je Monat oder mehr 
als 30 Tagen je Kalenderjahr ist eine Arbeitserlaubnis erforderlich. 

FI: Je nach Tätigkeit ist unter Umständen eine Aufenthaltserlaubnis 
erforderlich. 

SE: Eine Arbeitserlaubnis ist erforderlich, außer für i) Personen, die an 
Schulungsmaßnahmen, Prüfung, Vorbereitung oder Fertigstellung von 
Lieferungen oder ähnlichen Tätigkeiten bei der Abwicklung eines 
Handelsgeschäfts beteiligt sind, oder ii) Monteure oder technische 
Ausbilder im Zusammenhang mit dringenden Montagen oder 
Instandsetzungen von Maschinen in Notfällen für bis zu zwei Monate. Es 
wird keine wirtschaftliche Bedarfsprüfung durchgeführt. 
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Handelsgeschäfte: AT, CY: Für Tätigkeiten von mehr als sieben Tagen je Monat oder mehr 

als 30 Tagen je Kalenderjahr ist eine Arbeitserlaubnis einschließlich einer 
wirtschaftlichen Bedarfsprüfung erforderlich. 

FI: Die natürliche Person muss Dienstleistungen als Beschäftigte eines 
Unternehmens erbringen, das sich in Japan befindet. 

  

  
Beschäftigte im 
Fremdenverkehr: 

CY, PL: ungebunden. 

FI: Die natürliche Person muss Dienstleistungen als Beschäftigte eines 
Unternehmens erbringen, das sich in Japan befindet. 

SE: Einer Arbeitserlaubnis ist außer für Fahrer und Personal von 
Touristenbussen erforderlich. Es wird keine wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung durchgeführt. 

  

  
Übersetzen und 
Dolmetschen: 

AT: Es ist eine Arbeitserlaubnis einschließlich einer wirtschaftlichen 
Bedarfsprüfung erforderlich. 

CY, PL: ungebunden. 
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11. Tätigkeiten von für kurze Zeit einreisenden Geschäftsreisenden umfassen: 

 

a) Sitzungen und Konsultationen: natürliche Personen, die an Sitzungen oder Konferenzen 

teilnehmen oder an Beratungen mit Geschäftspartnern beteiligt sind, 

 

b) Forschung und Design: technische, naturwissenschaftliche und statistische Forscher, die 

unabhängig oder für ein in Japan befindliches Unternehmen forschen, 

 

c) Marktforschung: Marktforscher und -analysten, die unabhängig oder für ein in Japan 

befindliches Unternehmen forschen, 

 

d) Ausbildungsseminare: Personal eines Unternehmens, das in die Europäische Union einreist, 

um sich in den von Unternehmen oder Organisationen in der Europäischen Union 

angewandten Techniken und Arbeitsmethoden ausbilden zu lassen, vorausgesetzt, die 

absolvierte Ausbildung beschränkt sich auf Beobachtung, Vertrautmachen mit den 

entsprechenden Techniken bzw. Arbeitsmethoden und Unterricht, 
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e) Messen und Ausstellungen: Personal, das an einer Messe teilnimmt, um für sein Unternehmen 

oder dessen Waren oder Dienstleistungen zu werben. 

 

f) Verkauf: Vertreter von Dienstleistern bzw. Warenlieferanten, die Aufträge entgegennehmen 

oder über den Verkauf von Dienstleistungen oder Waren verhandeln oder Vereinbarungen 

über den Verkauf von Dienstleistungen oder Waren für den betreffenden Lieferanten bzw. 

Dienstleister abschließen, aber selbst weder Waren ausliefern noch Dienstleistungen 

erbringen. Für kurze Zeit einreisende Geschäftsreisende werden nicht im Direktverkauf an die 

breite Öffentlichkeit tätig, 

 

g) Einkauf: für ein Unternehmen tätige Einkäufer von Waren oder Dienstleistungen oder 

Führungskräfte und Personen mit Aufsichtsfunktion, die Handelsgeschäfte in Japan tätigen, 

 

h) Kundendienst: Monteure, Instandsetzungs- und Wartungskräfte sowie Aufseher mit 

Fachkenntnissen, die für die Vertragserfüllung durch einen Verkäufer wesentlich sind und 

Dienstleistungen erbringen oder Arbeitnehmer in deren Erbringung ausbilden, und zwar im 

Rahmen eines Garantie- oder sonstigen Dienstleistungsvertrags im Zusammenhang mit dem 

Verkauf oder der Vermietung gewerblicher oder industrieller Ausrüstungen oder Maschinen, 

einschließlich Computer-Software, die von einem Unternehmen gekauft oder gemietet 

wurden, das sich außerhalb der Europäischen Union befindet, in die die vorübergehende 

Einreise beantragt wird, für die Dauer des Garantie- oder Dienstleistungsvertrags,  
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i) Handelsgeschäfte: Führungs- und Aufsichtskräfte sowie Fachkräfte für 

Finanzdienstleistungen (einschließlich Versicherungs- und Bankangestellte sowie 

Finanzanlagenvermittler), die an einem Handelsgeschäft für ein Unternehmen mitwirken, das 

sich in Japan befindet, 

 

j) Beschäftigte im Fremdenverkehr: Vertreter von Reiseagenturen und Reiseveranstaltern oder 

Fremdenführer, die Kongresse besuchen oder daran teilnehmen oder eine Reise mit 

Ausgangspunkt in Japan leiten, und 

 

k) Übersetzen und Dolmetschen: Übersetzer oder Dolmetscher, die Dienstleistungen als 

Beschäftigte eines Unternehmens erbringen, das sich in Japan befindet. 
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Liste Japans 

 

Zu Niederlassungszwecken einreisende Geschäftsreisende 

 

1. Die zulässige Höchstdauer eines Aufenthalts in Japan beträgt für zu Niederlassungszwecken 

einreisende Geschäftsreisende der Europäischen Union bis zu 90 Tage. 

 

 2. Die zulässige Höchstdauer eines Aufenthalts in Japan für zu Niederlassungszwecke 

einreisende Geschäftsreisende der Europäischen Union lässt die den Staatsangehörigen oder 

Bürgern der Europäischen Union von Japan im Rahmen bilateraler Visumbefreiungen 

gewährten Rechte unberührt. 

 

Unternehmensintern transferierte Personen: 

 

3. In Bezug auf „Spezialisten“ gemäß Artikel 8.21 Buchstabe d Ziffer i Abschnitt B bezeichnet 

der Ausdruck „Fachkenntnisse“ ein hohes Maß an Techniken oder Kenntnissen in den 

Bereichen Naturwissenschaften, einschließlich Physik und Ingenieurwissenschaften, oder 

Geisteswissenschaften, einschließlich Rechtswissenschaften, Volkswirtschaft, 

Betriebswirtschaft und Rechnungslegung, oder Kenntnisse, die eine durch die Kultur eines 

anderen Landes als Japan bedingte Denkart und Sensibilität erfordern, sofern sie nach dem 

Gesetz über die Einwanderungskontrolle und Anerkennung von Flüchtlingen 

(Kabinettsbeschluss Nr. 319 von 1951) im Rahmen des Aufenthaltsstatus 

„Ingenieur/Spezialist für Geisteswissenschaften/internationale Dienstleistungen“ anerkannt 

sind. 
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4. Der Ausdruck „Tätigkeiten, die ein hohes Maß an Technik oder Kenntnissen in den Bereichen 

Naturwissenschaften oder Geisteswissenschaften voraussetzen,“ nach Absatz 3 bezeichnet 

Techniken oder Kenntnisse im naturwissenschaftlichen oder geisteswissenschaftlichen 

Bereich die sie oder er grundsätzlich durch ein Hochschulstudium mit Bachelor-Abschluss, 

mit Associate‘s Degree nach Studium an einer Kurzhochschule oder mit gleichwertigem oder 

höherem Abschluss erworben hat. 

 

5. Die zulässige Höchstdauer eines Aufenthalts in Japan von unternehmensintern transferierten 

Personen der Europäischen Union beträgt 5 Jahre. 

 

Investoren 

 

6. Die zulässige Höchstdauer eines Aufenthalts in Japan von Investoren der Europäischen Union 

beträgt 5 Jahre. 

 

Für kurze Zeit einreisende Geschäftsreisende 

 

7. Für kurze Zeit einreisenden Geschäftsreisenden der Europäischen Union sind während ihres 

vorübergehenden Aufenthalts in Japan die Teilnahme an Geschäftstreffen, einschließlich 

Verhandlungen über den Verkauf von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen oder 

andere, ähnliche Tätigkeiten, die die Bedingungen des Artikels 8.27 erfüllen, erlaubt. 
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8. Die zulässige Höchstdauer eines Aufenthalts in Japan von für kurze Zeit einreisenden 

Geschäftsreisenden der Europäischen Union beträgt 90 Tage. 

 

9. Die zulässige Höchstdauer eines Aufenthalts in Japan von für kurze Zeit einreisenden 

Geschäftsreisenden der Europäischen Union lässt die den Staatsangehörigen oder Bürgern der 

Europäischen Union von Japan im Rahmen bilateraler Visumbefreiungen gewährten Rechte 

unberührt. 

 

Begleitende Ehegatten und Kinder 

 

10. Einem Ehegatten und Kindern, die eine natürliche Person der Europäischen Union begleiten, 

der die Einreise und der vorübergehende Aufenthalt in Japan nach den Absätzen 3 bis 5 oder 

Absatz 6 gestattet wurden, werden die Einreise und der vorübergehende Aufenthalt in Japan 

grundsätzlich für denselben Zeitraum gestattet, für den auch der betreffenden natürlichen 

Person der vorübergehende Aufenthalt in Japan gestattet wurde, sofern der Ehegatte und die 

Kinder Unterhalt von der natürlichen Person erhalten und Alltagstätigkeiten verrichten, die im 

Rahmen des Aufenthaltsstatus „Unterhaltsberechtigte“ nach dem Gesetz über die 

Einwanderungskontrolle und Anerkennung von Flüchtlingen anerkannt sind. 
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11. Ehegatten , denen die Einreise und der vorübergehende Aufenthalt in Japan nach Absatz 10 

gestattet wurden, können einen anderen Aufenthaltsstatus beantragen, der ihnen die Ausübung 

einer Berufstätigkeit ermöglicht, sofern die Regierung Japans nach dem Gesetz über die 

Einwanderungskontrolle und Anerkennung von Flüchtlingen ihre Zustimmung erteilt. 

 

12. Für die Zwecke dieser Liste bezeichnen die Ausdrücke „Ehegatte“ und „Kinder“ Ehegatten 

und Kinder, die nach japanischem Recht als solche anerkannt sind. 
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ANHANG IV 

 

ERBRINGER VERTRAGLICHER DIENSTLEISTUNGEN  

UND FREIBERUFLER 

 

Liste der Europäischen Union 

 

1. Die Europäische Union gestattet in ihrem Gebiet die Erbringung von Dienstleistungen durch 

Erbringer vertraglicher Dienstleistungen oder Freiberufler Japans in Form der Präsenz 

natürlicher Personen gemäß Artikel 8.26 für die in dieser Liste aufgeführten Sektoren 

vorbehaltlich der jeweiligen Beschränkungen nach Absatz 16. 

 

2. Die Liste der Beschränkungen in Absatz 16 ist wie folgt aufgebaut: 

 

a) In der ersten Spalte wird der Sektor bzw. der Teilsektor angegeben, für den die 

Kategorien „Erbringer vertraglicher Dienstleistungen“ und „Freiberufler“ liberalisiert 

sind, und 

 

b) in der zweiten Spalte werden die geltenden Beschränkungen beschrieben. 
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3. Zusätzlich zu den in dieser Liste aufgeführten Vorbehalten kann die Europäische Union eine 

Maßnahme einführen oder aufrechterhalten, die sich auf Qualifikationsanforderungen, 

Qualifikationsverfahren, technische Normen oder Zulassungsanforderungen und -verfahren 

bezieht, die keine Beschränkungen im Sinne des Artikel 8.26 darstellen. Solche Maßnahmen, 

u. a. Zulassungspflicht, Pflicht zur Erlangung der Anerkennung von Befähigungsnachweisen 

in regulierten Sektoren, Pflicht zur Ablegung besonderer Prüfungen, einschließlich 

Sprachprüfungen, gelten für Erbringer vertraglicher Dienstleistungen und Freiberufler Japans 

auch dann, wenn sie in dieser Liste nicht aufgeführt sind. 

 

4. Die Europäische Union geht keinerlei Verpflichtungen in Bezug auf Erbringer vertraglicher 

Dienstleistungen und Freiberufler in Zusammenhang mit Wirtschaftstätigkeiten ein, die nicht 

in der Liste aufgeführt sind. 

 

5. Verpflichtungen in Bezug auf Erbringer vertraglicher Dienstleistungen und Freiberufler gelten 

nicht, wenn durch deren vorübergehende Präsenz ein Eingreifen in oder eine anderweitige 

Einflussnahme auf arbeitsrechtliche bzw. betriebliche Auseinandersetzungen oder 

Verhandlungen bezweckt oder bewirkt wird. 

 

6. In Sektoren, in denen eine wirtschaftliche Bedarfsprüfung vorgenommen wird, ist das 

Hauptkriterium bei dieser Prüfung die Bewertung der jeweiligen Marktlage im Mitgliedstaat 

der Europäischen Union oder in der Region der vorgesehenen Dienstleistungserbringung, 

auch was die Zahl der bereits vorhandenen Dienstleister und die Auswirkungen auf sie 

betrifft. 
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7. Diese Liste gilt nur für die Gebiete, in denen der AEUV im Einklang mit Artikel 1.3 

Unterabsatz 1 Buchstabe a Anwendung findet und ist nur im Rahmen der 

Handelsbeziehungen der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten mit Japan relevant. 

Sie berührt nicht die nach dem Recht der Europäischen Union bestehenden Rechte und 

Pflichten der Mitgliedstaaten. 

 

8. Zur Klarstellung sei festgestellt, dass für die Europäische Union mit der Verpflichtung zur 

Inländerbehandlung nicht die Anforderung verbunden ist, die Behandlung auf natürliche oder 

juristische Personen Japans auszudehnen, die in einem Mitgliedstaat aufgrund des AEUV 

oder der aufgrund dieses Vertrags erlassenen Maßnahmen, einschließlich deren Durchführung 

in den Mitgliedstaaten, folgenden Personen gewährt wird:  

 

i) natürlichen Personen oder Gebietsansässigen eines Mitgliedstaats oder 

 

ii) nach dem Recht eines anderen Mitgliedstaats oder der Europäischen Union gegründeten 

oder organisierten juristischen Personen, die ihren satzungsmäßigen Sitz oder 

Hauptverwaltungs- oder Hauptgeschäftssitz in einem Mitgliedstaat haben. 
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Eine solche Behandlung wird nach dem Recht eines Mitgliedstaats oder der Europäischen 

Union gegründeten oder organisierten juristischen Personen gewährt, die ihren 

satzungsmäßigen Sitz oder Hauptverwaltungs- oder Hauptgeschäftssitz in einem Mitgliedstaat 

haben, einschließlich jener, die im Eigentum oder unter der Kontrolle natürlicher oder 

juristischer Personen Japans stehen. 

 

9. In der nachstehenden Liste werden die folgenden Abkürzungen verwendet: 

 

EU Europäische Union, einschließlich aller Mitgliedstaaten 

AT Österreich 

BE Belgien 

BG Bulgarien 

CY Zypern 

CZ Tschechische Republik 

DE Deutschland 

DK Dänemark 

EE Estland 

EL Griechenland 

ES Spanien 

FI Finnland 

FR Frankreich 
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HR Kroatien 

HU Ungarn 

IE Irland 

IT Italien 

LT Litauen 

LU Luxemburg 

LV Lettland 

MT Malta 

NL Niederlande 

PL Polen 

PT Portugal 

RO Rumänien 

SE Schweden 

SI Slowenien 

SK Slowakische Republik 

UK Vereinigtes Königreich 

 

VD Erbringer vertraglicher Dienstleistungen 

FB Freiberufler 
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Erbringer vertraglicher Dienstleistungen 

 

10. Vorbehaltlich der in Absatz 12 genannten Bedingungen sowie der Liste der Vorbehalte in 

Absatz 16 geht die Europäische Union gemäß Artikel 8.26 Verpflichtungen in Bezug auf die 

Kategorie der Erbringer vertraglicher Dienstleistungen in folgenden Sektoren oder 

Teilsektoren ein: 

 

a) Rechtsberatung im Bereich des Völkerrechts und des ausländischen Rechts1, 

 

b) Dienstleistungen von Rechnungslegern und Buchhaltern, 

 

c) Dienstleistungen von Steuerberatern, 

 

d) Dienstleistungen von Architekten und Dienstleistungen von Städteplanern und 

Landschaftsarchitekten, 

 

e) Ingenieurdienstleistungen und integrierte Ingenieurdienstleistungen, 

 

                                                 
1 Für diese Liste gilt ein Vorbehalt eines Mitgliedstaates in Bezug auf die in den Anhängen I 

und II des Anhangs 8-B aufgeführten juristischen Dienstleistungen, wonach „internes Recht“ 
das „Recht der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten“ umfasst. 
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f) Dienstleistungen von Ärzten (einschließlich Psychologen) und Zahnärzten, 

 

g) tierärztliche Dienstleistungen, 

 

h) Dienstleistungen von Hebammen, 

 

i) Dienstleistungen von Krankenpflegepersonal, Physiotherapeuten und Sanitätern, 

 

j) Computer- und verwandte Dienstleistungen, 

 

k) Dienstleistungen im Bereich Forschung und Entwicklung, 

 

l) Werbedienstleistungen, 

 

m) Dienstleistungen der Marktforschung und Erhebung der öffentlichen Meinung, 

 

n) Managementberatung 
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o) mit der Managementberatung verbundene Dienstleistungen, 

 

p) technische Test- und Analysedienstleistungen, 

 

q) verwandte wissenschaftliche und technische Beratung, 

 

r) Bergbau, 

 

s) Wartung und Instandsetzung von Schiffen, 

 

t) Wartung und Instandsetzung von Eisenbahnausrüstungen, 

 

u) Wartung und Instandsetzung von Kraftfahrzeugen, Krafträdern, Schneemobilen und 

Ausrüstung für den Straßenverkehr, 

 

v) Wartung und Instandsetzung von Luftfahrzeugen und Teilen davon, 

 

w) Wartung und Instandsetzung von Metallerzeugnissen, Maschinen (außer 

Büromaschinen), Ausrüstungen (außer Fahrzeugen und Büroeinrichtungen) und 

Gebrauchsgütern, 
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x) Übersetzungs- und Dolmetschdienstleistungen, 

 

y) Telekommunikationsdienstleistungen, 

 

z) Postdienstleistungen und Dienstleistungen privater Kurier- und Expressdienste, 

 

aa) Bau- und verwandte Ingenieurdienstleistungen, 

 

bb) Baustellenerkundung, 

 

cc) Dienstleistungen im Bereich Hochschulbildung, 

 

dd) Dienstleistungen im Bereich Landwirtschaft, Jagd und Forsten und damit verbundene 

Beratungsdienstleistungen, 

 

ee) Dienstleistungen im Bereich Umwelt, 

 

ff) Versicherungsdienstleistungen und damit verbundene Beratungsdienstleistungen, 

 

gg) Sonstige Finanzberatungsdienstleistungen, 
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hh) Beratungsdienstleistungen im Bereich Verkehr; 

 

ii) Dienstleistungen von Reiseagenturen und Reiseveranstaltern; 

 

jj) Dienstleistungen von Fremdenführern und 

 

kk) Beratungsdienstleistungen im Bereich des verarbeitenden Gewerbes. 

 

11. Die Erbringer vertraglicher Dienstleistungen erfüllen folgende Bedingungen: 

 

a) Die betreffenden natürlichen Personen erbringen als Beschäftigte einer juristischen 

Person, die einen Dienstleistungsvertrag mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten 

geschlossen hat, vorübergehend eine Dienstleistung, 
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b) die in die Europäische Union einreisenden natürlichen Personen bieten die betreffenden 

Dienstleistungen seit mindestens einem Jahr, gerechnet ab Beantragung der Einreise in 

das Gebiet der Europäischen Union, als Beschäftigte des die Dienstleistungen 

erbringenden Unternehmens an und verfügen zum Zeitpunkt der Antragstellung über 

mindestens drei Jahre Berufserfahrung 1 in dem Tätigkeitsbereich, auf den sich der 

Vertrag erstreckt, 

 

c) die in die Europäische Union einreisenden natürlichen Personen verfügen über: 

 

i) einen Hochschulabschluss oder eine gleichwertige Qualifikation 2; und 

 

ii) eine Berufsqualifikation, sofern dies nach den Gesetzen und Vorschriften und 

aufgrund der sonstigen rechtlichen Anforderungen des Mitgliedstaats der 

Europäischen Union, in dem die Dienstleistung erbracht wird, für die Ausübung 

einer bestimmten Tätigkeit erforderlich ist, 

 

                                                 
1 Die Berufserfahrung muss nach Erreichen der Volljährigkeit erworben worden sein. 
2 Wurde der Abschluss oder die Qualifikation nicht in dem Mitgliedstaat der Europäischen 

Union erworben, in dem die Dienstleistung erbracht wird, kann dieser Mitgliedstaat der 
Europäischen Union prüfen, ob der Abschluss oder die Qualifikation dem in seinem Gebiet 
erforderlichen Hochschulabschluss gleichwertig ist. 
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d) die natürliche Person erhält für die Erbringung von Dienstleistungen im Gebiet der 

Europäischen Union keine andere Vergütung als diejenige, die von der juristischen 

Person gezahlt wird, bei der die natürliche Person beschäftigt ist, 

 

e) der gewährte Zugang betrifft nur die Dienstleistung, die Gegenstand des Vertrags ist, 

und verleiht nicht das Recht, die im Gebiet des Mitgliedstaats der Europäischen Union, 

in dem die Dienstleistung erbracht wird, geltende Berufsbezeichnung zu führen, und 

 

f) die Zahl der Personen, die unter den Dienstleistungsvertrag fallen, darf nicht größer 

sein, als für die Erfüllung des Vertrages erforderlich ist; dies kann in den Gesetzen und 

Vorschriften oder aufgrund sonstiger rechtlicher Anforderungen des Mitgliedstaats der 

Europäischen Union, in dem die Dienstleistung erbracht wird, festgelegt sein. 

 

12. Die zulässige Dauer eines Aufenthalts von Erbringern vertraglicher Dienstleistungen ist auf 

insgesamt höchstens 12 Monate je 24-Monatszeitraum begrenzt — wobei nach dem Ermessen 

der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten Verlängerungen möglich sind — oder auf 

die Laufzeit des Vertrags, je nachdem, welcher Zeitraum kürzer ist. 

 

www.parlament.gv.at



 

 
…[Annex 8, Annex III]/en 13 

Freiberufler 

 

13. Vorbehaltlich der in Absatz 15 genannten Auflagen sowie der Liste der Vorbehalte in 

Absatz 17 geht die Europäische Union gemäß Artikel 8.26 Verpflichtungen in Bezug auf die 

Kategorie der Freiberufler in folgenden Sektoren oder Teilsektoren ein: 

 

a) Rechtsberatung im Bereich des Völkerrechts und des ausländischen Rechts1 , 

 

b) Dienstleistungen von Architekten und Dienstleistungen von Städteplanern und 

Landschaftsarchitekten, 

 

c) Ingenieurdienstleistungen und integrierte Ingenieurdienstleistungen, 

 

d) Computer- und verwandte Dienstleistungen, 

 

e) Dienstleistungen im Bereich Forschung und Entwicklung, 

 

                                                 
1 Für diese Liste gilt ein Vorbehalt eines Mitgliedstaates in Bezug auf die in den Anhängen I 

und II des Anhangs 8-B aufgeführten juristischen Dienstleistungen, wonach „internes Recht“ 
das „Recht der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten“ umfasst. 
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f) Dienstleistungen der Marktforschung und Erhebung der öffentlichen Meinung, 

 

g) Managementberatung, 

 

h) mit der Managementberatung verbundene Dienstleistungen, 

 

i) Bergbau, 

 

j) Übersetzungs- und Dolmetschdienstleistungen, 

 

k) Telekommunikationsdienste; 

 

l) Post- und Kurierdienstleistungen, 

 

m) Dienstleistungen im Bereich Hochschulbildung, 

 

n) Beratungsdienstleistungen für das Versicherungswesen, 

 

o) sonstige Finanzberatungsdienstleistungen; 

 

www.parlament.gv.at



 

 
…[Annex 8, Annex III]/en 15 

p) Beratungsdienstleistungen im Bereich Verkehr und 

 

q) Beratungsdienstleistungen im Bereich des verarbeitenden Gewerbes. 

 

14. Freiberufler erfüllen folgende Bedingungen: 

 

a) Die natürlichen Personen erbringen vorübergehend eine Dienstleistung als in Japan 

niedergelassene Selbstständige und haben einen Dienstleistungsvertrag mit einer 

Laufzeit von höchstens zwölf Monaten geschlossen, 

 

b) die in die Europäischen Union einreisenden natürlichen Personen verfügen bei 

Beantragung der Einreise in die Europäische Union in dem Tätigkeitsbereich, auf den 

sich der Vertrag erstreckt, über mindestens sechs Jahre Berufserfahrung, 
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c) die in die Europäische Union einreisenden natürlichen Personen verfügen über: 

 

i) einen Hochschulabschluss oder eine gleichwertige Qualifikation1 und 

 

ii) eine Berufsqualifikation, sofern dies nach den Gesetzen und Vorschriften und 

aufgrund der sonstigen rechtlichen Anforderungen des Mitgliedstaats der 

Europäischen Union, in dem die Dienstleistung erbracht wird, für die Ausübung 

einer bestimmten Tätigkeit erforderlich ist, und 

 

d) der gewährte Zugang betrifft nur die Dienstleistung, die Gegenstand des Vertrags ist, 

und verleiht nicht das Recht, die im Gebiet des Mitgliedstaats der Europäischen Union, 

in dem die Dienstleistung erbracht wird, geltende Berufsbezeichnung zu führen, 

 

15. The permissible length of stay of independent professionals is for a cumulative period of not 

more than 12 months, with possible extensions at the discretion of the European Union and its 

Member States, in any 24 month period or for the duration of the contract, whichever is less. 

 

                                                 
1 Wurde der Abschluss oder die Qualifikation nicht in dem Mitgliedstaat der Europäischen 

Union erworben, in dem die Dienstleistung erbracht wird, kann dieser Mitgliedstaat der 
Europäischen Union prüfen, ob der Abschluss oder die Qualifikation dem in seinem Gebiet 
erforderlichen Hochschulabschluss gleichwertig ist. 
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16. The European Union lists the following reservations referred to in paragraph 1: 

 

Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Vorbehalte 

  

EU — alle Sektoren Dauer des Aufenthalts 

AT, UK: Die Höchstdauer eines Aufenthalts von VD und FB ist auf 
sechs Monate in einem beliebigen Zwölfmonatszeitraum begrenzt oder 
entspricht der Vertragslaufzeit, je nachdem welcher Zeitraum kürzer ist. 

BE, CZ, MT, PT: Die Dauer eines Aufenthalts von VD und FB beträgt 
höchstens zwölf aufeinander folgende Monate begrenzt oder entspricht 
der Vertragslaufzeit, je nachdem welcher Zeitraum kürzer ist. 

CY, LT: Die Dauer eines Aufenthalts von VD und FB beträgt 
höchstens sechs Monate mit einmaliger Verlängerung um weitere sechs 
Monate oder entspricht der Vertragslaufzeit, je nachdem welcher 
Zeitraum kürzer ist. 
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Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Vorbehalte 

  

Rechtsberatung im 
Bereich des Völkerrechts 
und des ausländischen 
Rechts 

(Teil von CPC 861) 

VD: 

AT, BE, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SE, 
UK: keine. 

BG, CZ, DK, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SI, SK: wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung. 

 

FB 

AT, CY, DE, EE, FR, HR, IE, LU, LV, NL, PL, PT, SE, UK: keine. 

BE, BG, CZ, DK, EL, ES, FI, HU, IT, LT, MT, RO, SI, SK: 
wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

  

  

Dienstleistungen von 
Rechnungslegern und 
Buchhaltern 

(CPC 86212 
ausgenommen 
„Dienstleistungen von 
Wirtschaftsprüfern“, 
86213, 86219 und 86220) 

VD: 

AT, BE, DE, EE, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SE, SI, UK: 
keine. 

BG, CY, CZ, DK, EL, FI, FR, HU, LT, LV, MT, RO, SK: 
wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

 

FB 

EU: ungebunden. 
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Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Vorbehalte 

  

Dienstleistungen von 
Steuerberatern 

(CPC 863)1 

VD: 

AT, BE, DE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SE, SI, UK: 
keine. 

BG, CY, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung. 

PT: ungebunden. 

 

FB: 

EU: ungebunden. 

  

                                                 
1 Dienstleistungen von Steuerberatern umfassen keine Rechtsberatungs- und 

Rechtsvertretungsleistungen in Steuerangelegenheiten, die unter Rechtsberatung im Bereich 
des Völkerrechts und des ausländischen Rechts fallen. 
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Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Vorbehalte 

  

Dienstleistungen von 
Architekten 

und 

Dienstleistungen von 
Städteplanern und 
Landschaftsarchitekten 

(CPC 8671 und 8674) 

VD: 

AT: Nur für Planungsdienstleistungen: wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SE, SI, 
UK: keine. 

BG, CZ, DE, HU, LT, LV, RO, SK: wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

DK: wirtschaftliche Bedarfsprüfung, außer für Aufenthalte von VD von 
bis zu drei Monaten. 

FI: keine, außer: Natürliche Personen müssen nachweisen, dass sie über 
die für die Erbringung der Dienstleistung erforderliche Fachkenntnis 
verfügen. 

 

FB: 

AT: Nur für Planungsdienstleistungen: wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 
BE, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung. 

CY, DE, EE, EL, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI, 
UK: keine. 

FI: keine, außer: Natürliche Personen müssen nachweisen, dass sie über 
die für die Erbringung der Dienstleistung erforderliche Fachkenntnis 
verfügen. 
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Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Vorbehalte 

  

Ingenieurdienstleistungen 

und 

integrierte 
Ingenieurdienstleistungen 

(CPC 8672 und 8673) 

VD: 

AT: Nur für Planungsdienstleistungen: wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SE, SI, 
UK: keine. 

BG, CZ, DE, LT, LV, RO, SK: wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

DK: wirtschaftliche Bedarfsprüfung, außer für Aufenthalte von VD von 
bis zu drei Monaten. 

FI: keine, außer: Natürliche Personen müssen nachweisen, dass sie über 
die für die Erbringung der Dienstleistung erforderliche Fachkenntnis 
verfügen. 

HU: wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

 

FB: 

AT: Nur für Planungsdienstleistungen: wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

BE, BG, CZ, DK, ES, IT, LT, RO, SK: wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung. 

CY, DE, EE, EL, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI, 
UK: keine. 

FI: keine, außer: Natürliche Personen müssen nachweisen, dass sie über 
die für die Erbringung der Dienstleistung erforderliche Fachkenntnis 
verfügen. 

HU: wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 
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Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Vorbehalte 

  

Dienstleistungen von 
Ärzten (einschließlich 
Psychologen) und 
Zahnärzten 

(CPC 9312 und Teil von 
85201) 

VD: 

AT: ungebunden, außer für Dienstleistungen von Psychologen und 
Zahnärzten: wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

BE, BG, EL, FI, HR, HU, LT, LV, SK, UK: ungebunden. 

CY, CZ, DE, DK, EE, ES, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI: 
wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

FR: wirtschaftliche Bedarfsprüfung, außer für Psychologen: 
ungebunden. 

SE: keine. 

 

FB: 

EU: ungebunden. 

  

  

Tierärztliche 
Dienstleistungen 

(CPC 932) 

VD: 

AT, BE, BG, HR, HU, LV, SK, UK: ungebunden. 

CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, 
PT, RO, SI: wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

SE: keine. 

 

FB: 

EU: ungebunden. 
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Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Vorbehalte 

  

Dienstleistungen von 
Hebammen 

(Teil von CPC 93191) 

VD: 

AT, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FR, IE, IT, LT, LU, LV, MT, 
NL, PL, PT, RO, SI: wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

BE, BG, FI, HR, HU, SK, UK: ungebunden. 

SE: keine. 

 

FB: 

EU: ungebunden. 

  

  

Dienstleistungen von 
Krankenpflegepersonal, 
Physiotherapeuten und 
Sanitätern 

(Teil von CPC 93191) 

VD: 

AT, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FR, IE, IT, LT, LU, LV, MT, 
NL, PL, PT, RO, SI: wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

BE, BG, FI, HR, HU, SK, UK: ungebunden. 

SE: keine. 

 

FB: 

EU: ungebunden. 
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Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Vorbehalte 

  

Computer- und 
verwandte 
Dienstleistungen 

(CPC 84) 

VD: 

AT, BG, CY, CZ, HU, LT, RO, SK: wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, 
SI, UK: keine. 

DK: wirtschaftliche Bedarfsprüfung, außer für Aufenthalte von VD von 
bis zu drei Monaten. 

FI: keine, außer: Natürliche Personen müssen die für die Erbringung 
der Dienstleistung erforderlichen Fachkenntnisse nachweisen. 

 

FB: 

AT, BE, BG, CY, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung. 

DE, EE, EL, FR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK: keine. 

FI: keine, außer: Natürliche Personen müssen die für die Erbringung 
der Dienstleistung erforderlichen Fachkenntnisse nachweisen. 

HR: ungebunden. 
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Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Vorbehalte 

  

Dienstleistungen im 
Bereich Forschung und 
Entwicklung 

(CPC 851, 852 außer 
Dienstleistungen von 
Psychologen1, sowie 
853) 

VD: 

EU außer in CZ, DK, SK: keine 

EU außer in NL, SE: Eine Aufnahmevereinbarung mit einer 
zugelassenen Forschungseinrichtung ist erforderlich2. 

CZ, DK, SK: wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

 

FB: 

EU außer in BE, CZ, DK, IT, SK: keine 

EU außer in NL, SE: Eine Aufnahmevereinbarung mit einer 
zugelassenen Forschungseinrichtung ist erforderlich3. 

BE, CZ, DK, IT, SK: wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

  

                                                 
1 Teil von CPC 85201, unter „Medizinische und zahnmedizinische Dienstleistungen“. 
2 In allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union außer UK und DK müssen die Zulassung der 

Forschungseinrichtung und die Aufnahmevereinbarung den Bedingungen der Richtlinie 
2005/71/EG des Rates vom 12. Oktober 2005 über ein besonderes Zulassungsverfahren für 
Drittstaatsangehörige zum Zwecke der wissenschaftlichen Forschung entsprechen. 

3 In allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union außer UK und DK müssen die Zulassung der 
Forschungseinrichtung und die Aufnahmevereinbarung den Bedingungen der Richtlinie 
2005/71/EG des Rates vom 12. Oktober 2005 über ein besonderes Zulassungsverfahren für 
Drittstaatsangehörige zum Zwecke der wissenschaftlichen Forschung entsprechen. 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=18391&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/71/EG;Year:2005;Nr:71&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVI&ityp=EU&inr=18391&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2005/71/EG;Year:2005;Nr:71&comp=


 

 
…[Annex 8, Annex III]/en 26 

Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Vorbehalte 

  

Dienstleistungen auf dem 
Gebiet der Werbung 

(CPC 871) 

VD: 

AT, BG, CY, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: 
wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

BE, DE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SE, SI, UK: 
keine. 

 

FB: 

EU: ungebunden, außer NL 

NL: keine. 
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Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Vorbehalte 

  

Dienstleistungen der 
Marktforschung und 
Erhebung der 
öffentlichen Meinung 

(CPC 864) 

VD: 

AT, BG, CY, CZ, DK, EL, FI, HR, LV, MT, RO, SI, SK: 
wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

BE, DE, EE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PL, SE, UK: keine. 

HU, LT: wirtschaftliche Bedarfsprüfung, außer für Dienstleistungen 
der Erhebung der öffentlichen Meinung (CPC 86402): ungebunden. 

PT: keine, außer für Dienstleistungen der Erhebung der öffentlichen 
Meinung (CPC 86402): ungebunden. 

 

FB: 

AT, BE, BG, CY, CZ, DK, EL, ES, FI, HR, IT, LV, MT, RO, SI, 
SK: wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

DE, EE, FR, IE, LU, NL, PL, SE, UK: keine. 

HU, LT: wirtschaftliche Bedürfnisprüfung, außer für Dienstleistungen 
der Erhebung der öffentlichen Meinung (CPC 86402): ungebunden. 

PT: keine, außer für Dienstleistungen der Erhebung der öffentlichen 
Meinung (CPC 86402): ungebunden. 
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Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Vorbehalte 

  

Managementberatung 

(CPC 865) 

VD: 

AT, BG, CY, CZ, HU, LT, RO, SK: wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, 
SE, SI, UK: keine. 

DK: wirtschaftliche Bedarfsprüfung, außer für Aufenthalte von VD von 
bis zu drei Monaten. 

 

FB: 

AT, BE, BG, CZ, DK, ES, HR, HU, IT, LT, RO, SK: wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung. 

CY, DE, EE, EL, FI, FR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK: 
keine. 
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Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Vorbehalte 

  

Mit der 
Managementberatung 
verbundene 
Dienstleistungen 

(CPC 866) 

VD: 

AT, BG, CY, CZ, LT, RO, SK: wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, 
SE, SI, UK: keine. 

DK: wirtschaftliche Bedarfsprüfung, außer für Aufenthalte von VD von 
bis zu drei Monaten. 

HU: wirtschaftliche Bedarfsprüfung, außer für Schieds- und 
Schlichtungsdienstleistungen (CPC 86602): ungebunden. 

 

IP: 

AT, BE, BG, CZ, DK, ES, HR, IT, LT, RO, SK: wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung 

CY, DE, EE, EL, FI, FR, IE, LU, LV,MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK: 
keine. 

HU: wirtschaftliche Bedarfsprüfung, außer für Schieds- und 
Schlichtungsdienstleistungen (CPC 86602): ungebunden. 
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Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Vorbehalte 

  

Technische Test- und 
Analysedienstleistungen 

(CPC 8676) 

VD: 

AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung. 

BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SE, SI, UK: 
keine. 

DK: wirtschaftliche Bedarfsprüfung, außer für Aufenthalte von VD von 
bis zu drei Monaten. 

 

FB: 

EU: ungebunden, außer NL. 

NL: keine. 
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Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Vorbehalte 

  

Verwandte 
wissenschaftliche und 
technische 
Beratungsdienstleistunge
n 

(CPC 8675) 

VD: 

AT, CY, CZ, DK, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung. 

BE, EE, EL, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SE, SI, UK: keine. 

DE: ungebunden für öffentlich bestellte Vermesser. Ansonsten 
wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

FR: keine, außer für „Vermessungstätigkeiten“ zur Feststellung von 
Eigentumsrechten und im Bereich des Bodenrechts: ungebunden. 

 

FB: 

EU: ungebunden, außer NL. 

NL: keine. 
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Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Vorbehalte 

  

Bergbau (CPC 883, nur 
Beratungsdienstleistunge
n) 

VD: 

AT, BG, CY, CZ, HU, LT, RO, SK: wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, 
SE, SI, UK: keine. 

DK: wirtschaftliche Bedarfsprüfung, außer für Aufenthalte von VD von 
bis zu drei Monaten. 

 

FB: 

AT, BE, BG, CY, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, PL, RO, SK: 
wirtschaftliche Bedarfsprüfung.  

DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, PT, SE, SI, UK: 
keine. 

  

  

Wartung und 
Instandsetzung von 
Schiffen 

(Teil von CPC 8868) 

VD: 

AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: 
wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, LV, NL, PL, PT, SE, SI, UK: 
keine 

 

FB: 

EU: ungebunden, außer NL. 

NL: keine. 
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Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Vorbehalte 

  

Wartung und 
Instandsetzung von 
Eisenbahnausrüstungen 

(Teil von CPC 8868) 

VD: 

AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung. 

BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK: 
keine. 

 

FB: 

EU: ungebunden, außer NL. 

NL: keine. 

  

  

Wartung und 
Instandsetzung von 
Kraftfahrzeugen, 
Krafträdern, 
Schneemobilen und 
Ausrüstung für den 
Straßenverkehr 

(CPC 6112, 6122, Teil 
von 8867 und Teil von 
8868) 

VD: 

AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: 
wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, LV, NL, PL, PT, SE, SI, UK: 
keine. 

 

FB: 

EU: ungebunden, außer NL. 

NL: keine.  
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Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Vorbehalte 

  

Wartung und 
Instandsetzung von 
Luftfahrzeugen und 
Teilen davon 

(Teil von CPC 8868) 

VD: 

AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung. 

BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK: 
keine. 

 

FB: 

EU: ungebunden, außer NL. 

NL: keine. 
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Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Vorbehalte 

  

Wartung und 
Instandsetzung von 
Metallerzeugnissen, 
Maschinen (außer 
Büromaschinen), 
Ausrüstungen (außer 
Fahrzeugen und 
Büroeinrichtungen) und 
Gebrauchsgütern1 

(CPC 633, 7545, 8861, 
8862, 8864, 8865 und 
8866) 

VD: 

AT, BG, CY, CZ, DE, DK, HU, IE, LT, RO, SK: wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung. 

BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, LV,MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK: 
keine. 

FI: ungebunden, außer in Zusammenhang mit einem 
Kundendienstvertrag: die Aufenthaltsdauer ist auf sechs Monate 
begrenzt; Wartung und Instandhaltung von Gebrauchsgütern 
(CPC 633): wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

 

FB: 

EU: ungebunden, außer NL. 

NL: keine. 

  

                                                 
1 Wartung und Instandsetzung von Büromaschinen und -einrichtungen einschließlich 

Computern (CPC 845) ist unter Computerdienstleistungen zu finden. 
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Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Vorbehalte 

  

Übersetzungs- und 
Dolmetschdienstleistunge
n 

(CPC 87905, 
ausgenommen 
Tätigkeiten amtlich 
bestellter oder 
ermächtigter Übersetzer 
und Dolmetscher) 

VD: 

AT, BG, CZ, DK, FI, HU, IE, LT, LV, RO, SK: wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung. 

BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK: 
keine. 

 

FB: 

AT, BE, BG, CZ, DK, EL, ES, FI, HU, IE, IT, LT, RO, SK: 
wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

CY, DE, EE, FR, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK: keine. 

HR: ungebunden. 
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Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Vorbehalte 

  

Telekommunikationsdien
stleistungen (CPC 7544, 
nur 
Beratungsdienstleistunge
n) 

VD: 

AT, BG, CY, CZ, HU, LT, RO, SK: wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, 
SE, SI, UK: keine. 

DK: wirtschaftliche Bedarfsprüfung, außer für Aufenthalte von VD von 
bis zu drei Monaten. 

 

FB: 

AT, BE, BG, CY, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung.  

DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK: 
keine. 
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Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Vorbehalte 

  

Post- und 
Kurierdienstleistungen 
(CPC 751, nur 
Beratungsdienstleistunge
n) 

VD: 

AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, RO, SK: wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung. 

BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, 
SI, UK: keine. 

DK: wirtschaftliche Bedarfsprüfung, außer für Aufenthalte von VD von 
bis zu drei Monaten. 

 

FB: 

AT, BE, BG, CY, CZ, DK, ES, FI, HU, IT, LT, RO, SK: 
wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

DE, EE, EL, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK: 
keine. 
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Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Vorbehalte 

  

Bau- und verwandte 
Ingenieurdienstleistungen 

(CPC 511, 512, 513, 514, 
515, 516, 517 und 518. 
BG: CPC 512, 5131, 
5132, 5135, 514, 5161, 
5162, 51641, 51643, 
51644, 5165 und 517) 

VD: 

EU: ungebunden, außer in BE, CZ, DK, ES, FR, NL und SE. 

BE, DK, ES, NL, SE: keine. 

CZ: wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

FR: ungebunden, außer für Techniker: Die Arbeitserlaubnis wird für 
höchstens sechs Monate erteilt. Bestehen einer wirtschaftlichen 
Bedarfsprüfung erforderlich. 

 

FB: 

EU: ungebunden, außer NL. 

NL: keine. 
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Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Vorbehalte 

  

Baustellenerkundung 

(CPC 5111) 

VD: 

AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, LV, RO, SK: wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung. 

BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SE, SI, 
UK: keine. 

DK: wirtschaftliche Bedarfsprüfung, außer für Aufenthalte von VD von 
bis zu drei Monaten. 

 

FB: 

EU: ungebunden. 
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Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Vorbehalte 

  

Dienstleistungen im 
Bereich 
Hochschulbildung 

(CPC 923) 

VD: 

EU außer in LU, SE: ungebunden. 

LU: ungebunden, außer für Hochschulprofessoren: keine. 

SE: keine, außer für öffentlich und privat finanzierte 
Bildungsdienstleister, die in irgendeiner Form staatlich gefördert 
werden: ungebunden. 

 

FB: 

EU außer in SE: ungebunden. 

SE: keine, außer für öffentlich und privat finanzierte 
Bildungsdienstleister, die in irgendeiner Form staatlich gefördert 
werden: ungebunden. 
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Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Vorbehalte 

  

Mit Landwirtschaft, Jagd 
und Forsten verbundene 
Dienstleistungen 
(CPC 881, nur 
Beratungsdienstleistunge
n) 

VD: 

EU außer in BE, DE, DK, ES, FI, HR und SE: ungebunden. 

BE, DE, ES, HR, SE: keine 

DK: wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

FI: ungebunden, außer für Beratungsdienstleistungen im Bereich der 
Forstwirtschaft: keine. 

 

FB: 

EU: ungebunden. 

  

  

Dienstleistungen im 
Bereich Umwelt 

(CPC 9401, 9402, 9403, 
9404, Teil von 94060, 
9405, Teil von 9406 und 
9409) 

VD: 

AT, BG, CY, CZ, DE, DK, EL, HU, LT, LV, RO, SK: wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung. 

BE, EE, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SE, SI, UK: 
keine. 

 

FB: 

EU: ungebunden. 

  

www.parlament.gv.at



 

 
…[Annex 8, Annex III]/en 43 

Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Vorbehalte 

  

Versicherungsdienstleistu
ngen und damit 
verbundene 
Dienstleistungen (nur 
Beratungsdienstleistunge
n) 

VD: 

AT, BG, CY, CZ, FI, LT, RO, SK: wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, LV,MT, NL, PL, PT, SE, 
SI, UK: keine. 

DK: wirtschaftliche Bedarfsprüfung, außer für Aufenthalte von VD von 
bis zu drei Monaten. 

HU: ungebunden. 

 

FB: 

AT, BE, BG, CY, CZ, DK, ES, FI, IT, LT, PL, RO, SK: 
wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

DE, EE, EL, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, PT, SE, SI, UK: keine. 

HU: ungebunden. 
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Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Vorbehalte 

  

Sonstige 
Finanzdienstleistungen 
(nur 
Beratungsdienstleistunge
n) 

VD: 

AT, BG, CY, CZ, FI, LT, RO, SK: wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

BE, DE, ES, EE, EL, FR, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, 
SI, UK: keine. 

DK: wirtschaftliche Bedarfsprüfung, außer für Aufenthalte von VD von 
bis zu drei Monaten. 

HU: ungebunden. 

 

FB: 

AT, BE, BG, CY, CZ, DK, ES, FI, IT, LT, PL, RO, SK: 
wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

DE, EE, EL, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, PT, SE, SI, UK: keine. 

HU: ungebunden. 
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Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Vorbehalte 

  

Verkehr (CPC 71, 72, 73 
und 74, nur 
Beratungsdienstleistunge
n) 

VD: 

AT, BG, CY, CZ, HU, LT, RO, SK: wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

BE: ungebunden. 

DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SE, 
SI, UK: keine. 

DK: wirtschaftliche Bedarfsprüfung, außer für Aufenthalte von VD von 
bis zu drei Monaten. 

 

FB: 

AT, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung. 

BE: ungebunden. 

CY, DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, PT, SE, SI, UK: 
keine. 

PL: wirtschaftliche Bedarfsprüfung, außer für Luftverkehr: keine. 
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Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Vorbehalte 

  

Dienstleistungen von 
Reiseagenturen und 
Reiseveranstaltern 
(einschließlich 
Reiseleitern1) 

(CPC 7471) 

VD: 

AT, CY, CZ, DE, EE, ES, FR, HR, IT, LU, NL, PL, SE, SI, UK: 
keine. 

BE, IE: ungebunden, außer für Reiseleiter: keine. 

BG, EL, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung. 

DK: wirtschaftliche Bedarfsprüfung, außer für Aufenthalte von VD von 
bis zu drei Monaten. 

 

FB: 

EU: ungebunden. 

  

                                                 
1 Dienstleister, deren Aufgabe es ist, eine Reisegruppe von mindestens zehn natürlichen 

Personen zu begleiten, ohne als Führer an bestimmten Orten tätig zu sein. 
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Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Vorbehalte 

  

Dienstleistungen von 
Fremdenführern 

(CPC 7472) 

VD: 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, 
LV, MT, RO, SI, SK: wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

ES, HR, LT, PL, PT: ungebunden. 

NL, SE, UK: keine. 

 

FB: 

EU: ungebunden. 

  

  

Verarbeitendes Gewerbe 
(CPC 884 und 885, nur 
Beratungsdienstleistunge
n) 

VD: 

AT, BG, CY, CZ, HU, LT, RO, SK: wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, 
SE, SI, UK: keine. 

DK: wirtschaftliche Bedarfsprüfung, außer für Aufenthalte von VD von 
bis zu drei Monaten. 

 

FB: 

AT, BE, BG, CY, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, PL, RO, SK: 
wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, PT, SE, SI, UK: 
keine. 
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Liste Japans 

 

Erbringer vertraglicher Dienstleistungen und Freiberufler 

 

1. Erbringern vertraglicher Dienstleistungen und Freiberuflern der Europäischen Union sind 

während ihres vorübergehenden Aufenthalts in Japan Geschäftstätigkeiten in Form der 

Erbringung folgender Dienstleistungen erlaubt: 

 

a) Tätigkeiten, die ein hohes Maß an Technik oder Kenntnissen in den Bereichen 

Naturwissenschaften, einschließlich Physik und Ingenieurwissenschaften, oder 

Geisteswissenschaften, einschließlich Rechtswissenschaften, Volkswirtschaft, 

Betriebswirtschaft und Rechnungslegung, voraussetzen, oder Tätigkeiten, die eine durch 

die Kultur eines anderen Landes als Japan bedingte Denkart und Sensibilität erfordern, 

sofern sie nach dem Gesetz über die Einwanderungskontrolle und Anerkennung von 

Flüchtlingen (Kabinettsbeschluss Nr. 319 von 1951) im Rahmen des Aufenthaltsstatus 

„Ingenieur/Spezialist für Geisteswissenschaften/internationale Dienstleistungen“ 

anerkannt sind, 
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b) Tätigkeiten im Bereich Forschung, Forschungsberatung oder Lehre an einer Universität 

in Japan, einer gleichwertigen Bildungseinrichtung in Japan oder einer technischen 

Fachhochschule in Japan, sofern sie nach dem Gesetz über die Einwanderungskontrolle 

und Anerkennung von Flüchtlingen im Rahmen des Aufenthaltsstatus „Professor“ 

anerkannt sind, 

 

c) juristische Dienstleistungen der folgenden Personen, die eine Qualifikation nach 

japanischem Recht aufweisen müssen: 

 

i) Rechtsanwälte („Bengoshi“), 

 

ii) Patentanwälte („Benrishi“), 

 

iii) Seehandelsrechtsberater („Kaijidairishi“), 

 

iv) Rechtsschreiber („Shiho-Shoshi“), 

 

v) Verwaltungsschreiber („Gyosei-Shoshi“), 
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vi) zertifizierte Sozialversicherungs- und Arbeitsrechtsberater 

(„Shakai-Hoken-Romushi“) oder 

 

vii) Immobilien-Gutachter („Tochi-Kaoku-Chosashi“), 

 

d) Rechtsberatungsdienstleistungen im Zusammenhang mit ausländischen 

Rechtsordnungen, sofern der Dienstleister Rechtsanwalt und nach japanischem Recht 

als „Gaikokuho-Jimu-Bengoshi“ qualifiziert ist, 

 

e) Rechnungslegungs-, Wirtschaftsprüfungs- und Buchhaltungsdienstleistungen von 

Wirtschafsprüfern, die nach japanischem Recht als „Koninkaikeishi“ qualifiziert sind, 

oder 

 

f) Steuerberatungsdienstleistungen von Steuerberatern, die nach japanischem Recht als 

„Zeirishi“ qualifiziert sind. 
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2. „Tätigkeiten, die ein hohes Maß an Technik oder Kenntnissen in den Bereichen 

Naturwissenschaften oder Geisteswissenschaften voraussetzen,“ nach Absatz 1 Buchstabe a 

sind Tätigkeiten, die die betreffende natürliche Person unter Umständen nicht ohne spezielle 

technische oder sonstige Kenntnisse im naturwissenschaftlichen oder 

geisteswissenschaftlichen Bereich ausüben kann, welche sie grundsätzlich durch ein 

Hochschulstudium mit Bachelor-Abschluss, mit Associate‘s Degree nach Studium an einer 

Kurzhochschule oder mit gleichwertigem oder höherem Abschluss erworben hat. 

 

3. Die Beschränkungen der Geschäftstätigkeiten nach Absatz 1 sind in Anlage IV aufgeführt. 

 

4. Die zulässige Höchstdauer eines Aufenthalts in Japan von Erbringern vertraglicher 

Dienstleistungen und Freiberuflern der Europäischen Union beträgt fünf Jahre. 
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Begleitende Ehegatten und Kinder 

 

5. Einem Ehegatten und Kindern, die eine natürliche Person der Europäischen Union begleiten, 

der die Einreise und der vorübergehende Aufenthalt in Japan nach den Absätzen 1 bis 4 

gestattet wurden, werden die Einreise und der vorübergehende Aufenthalt in Japan 

grundsätzlich für denselben Zeitraum gestattet, für den auch der betreffenden natürlichen 

Person der vorübergehende Aufenthalt in Japan gestattet wurde, sofern der Ehegatte und die 

Kinder Unterhalt von der natürlichen Person erhalten und Alltagstätigkeiten verrichten, die im 

Rahmen des Aufenthaltsstatus „Unterhaltsberechtigte“ nach dem Gesetz über die 

Einwanderungskontrolle und Anerkennung von Flüchtlingen anerkannt sind. 

 

6. Ehegatten, denen die Einreise und der vorübergehende Aufenthalt in Japan nach Absatz 5 

gestattet wurden, können einen anderen Aufenthaltsstatus beantragen, der ihnen die Ausübung 

einer Berufstätigkeit ermöglicht, sofern die Regierung Japans nach dem Gesetz über die 

Einwanderungskontrolle und Anerkennung von Flüchtlingen ihre Zustimmung erteilt. 

 

7. Für die Zwecke dieser Liste bezeichnen die Ausdrücke „Ehegatte“ und „Kinder“ Ehegatten 

und Kinder, die nach japanischem Recht als solche anerkannt sind. 
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ANLAGE IV 

 

BESCHRÄNKUNGEN DER GESCHÄFTSTÄTIGKEITEN VON ERBRINGERN 

VERTRAGLICHER DIENSTLEISTUNGEN  

UND FREIBERUFLERN IN JAPAN1 

 

Sektor oder Teilsektor Beschränkungen 

Juristische Dienstleistungen nach Absatz 1 Buchstabe c der Liste 
Japans in Anhang IV 

(CPC 861**) 

keine 

Rechtsberatungsdienstleistungen nach Absatz 1 Buchstabe d der 
Liste Japans in Anhang IV 

(CPC 861**) 

keine 

                                                 
1 Buchstaben bei einzelnen Sektoren oder Teilsektoren sowie Zahlen in Klammern nehmen 

Bezug auf die Liste zur Klassifizierung der Dienstleistungssektoren (WTO-Dokument 
MTN.GNS/W/120 vom 10. Juli 1991) und die CPC. Auf diese Gliederungen wird zur 
klareren Beschreibung der spezifischen Verpflichtungen verwiesen, doch sind sie nicht als 
Teil der spezifischen Verpflichtungen zu verstehen. Die Verwendung von „**“ bei einzelnen 
CPC-Codes weist darauf hin, dass die spezifische Verpflichtung für diesen Code nicht für alle 
unter den Code fallenden Dienstleistungen gilt. Die Liste der Sektoren oder Teilsektoren 
beruht auf den Kategorien für den Aufenthaltsstatus nach dem japanischen Gesetz über die 
Einwanderungskontrolle und Anerkennung von Flüchtlingen (Kabinettsbeschluss Nr. 319 von 
1951). 
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Sektor oder Teilsektor Beschränkungen 

Rechnungslegungs-, Wirtschaftsprüfungs- und 
Buchhaltungsdienstleistungen nach Absatz 1 Buchstabe e der Liste 
Japans in Anhang IV 

(CPC 862**) 

keine 

Steuerberatungsdienstleistungen nach Absatz 1 Buchstabe f der 
Liste Japans in Anhang IV 

(CPC 863**) 

keine 

Dienstleistungen von Architekten 

(CPC 8671) 

keine 

Ingenieurdienstleistungen 

(CPC 8672) 

keine 

Integrierte Ingenieurdienstleistungen 

(CPC 8673) 

keine 

Dienstleistungen von Städteplanern und Landschaftsarchitekten 

(CPC 8674) 

keine 

Computer- und verwandte Dienstleistungen 

(CPC 84) 

keine 

Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen in den Bereichen 
Natur-, Ingenieur-, Agrarwissenschaften und Medizin 

(CPC 8510) 

keine 
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Sektor oder Teilsektor Beschränkungen 

Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen in den Bereichen 
Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften sowie Sprach-, 
Kultur- und Kunstwissenschaften 

(CPC 8520) 

keine 

Dienstleistungen der interdisziplinären Forschung und 
experimentellen Entwicklung 

(CPC 8530) 

keine 

Dienstleistungen im Bereich Verkauf und Vermietung von 
Werbeflächen und -zeit 

(CPC 8711) 

keine 

Dienstleistungen im Bereich Planung, Gestaltung und Platzierung 
von Werbung 

(CPC 8712) 

keine 

Sonstige Werbedienstleistungen 

(CPC 8719) 

keine 

Dienstleistungen der Marktforschung und Erhebung der 
öffentlichen Meinung 

(CPC 8640) 

keine 

Managementberatung 

(CPC 8650) 

keine 

Mit der Managementberatung verbundene Dienstleistungen 

(CPC 8660) 

keine 

Technische Test- und Analysedienstleistungen 

(CPC 8676) 

keine 
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Sektor oder Teilsektor Beschränkungen 

Mit Ingenieursdienstleistungen verbundene wissenschaftliche und 
technische Beratungsdienstleistungen 

(CPC 8675) 

keine 

Wartung und Instandsetzung von Ausrüstungen (außer 
Wasserfahrzeugen, Luftfahrzeugen und sonstigen Fahrzeugen) 

(CPC 633, 8861-8866) 

keine 

Dienstleistungen im Bereich Organisation von Messen und 
Ausstellungen 

(CPC 87909**) 

keine 

Übersetzungs- und Dolmetschdienstleistungen 

(CPC 87905) 

keine 

Dienstleistungen bezüglich Produktdesign 

(CPC 87907) 

keine 

Hörfunk- und Fernsehübertragungsdienstleistungen 

(CPC 7524**) 

Zur Klarstellung: Dazu 
gehören keine Tätigkeiten, 
die im Rahmen des 
Aufenthaltsstatus 
„Entertainer“ anerkannt sind. 

Hochbauarbeiten 

(CPC 512) 

keine 
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Sektor oder Teilsektor Beschränkungen 

Tiefbauarbeiten (CPC 513) keine 

Installationsarbeiten 

(CPC 514 und 516) 

keine 

Sonstige Bauleistungen und Ausbauarbeiten 

(CPC 517) 

keine 

Sonstige Dienstleistungen im Bauwesen 

– Vorbereitende Baustelleneinrichtung 

(CPC 511) 

– Spezialbauarbeiten 

(CPC 515) 

– Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Vermietung von 
Baumaschinen und -geräten mit Bedienungspersonal 

(CPC 518) 

keine 

Dienstleistungen im Bereich Erwachsenenbildung 

(CPC 924**) 

Beschränkt auf 
Sprachunterricht in privaten 
Unternehmen 

Dienstleistungen im Bereich sonstiger Unterricht 

(CPC 929**) 

Beschränkt auf 
Sprachunterricht in privaten 
Unternehmen 

www.parlament.gv.at



 

 
…[Annex 8, Annex III]/en 58 

Sektor oder Teilsektor Beschränkungen 

Dienstleistungen im Bereich Abwasserbeseitigung 

(CPC 9401) 

keine 

Dienstleistungen im Bereich Abfallbeseitigung 

(CPC 9402) 

keine 

Dienstleistungen im Bereich Abgasreinigung 

(CPC 9404) 

keine 

Dienstleistungen im Bereich Lärmschutz 

(CPC 9405) 

keine 

Dienstleistungen im Bereich Natur- und Landschaftsschutz 

(CPC 9406) 

keine 

Sonstige Dienstleistungen im Bereich Umweltschutz 

(CPC 9409) 

keine 

Dienstleistungen von Reiseagenturen und Reiseveranstaltern 

(CPC 7471) 

keine 

Dienstleistungen von Fremdenführern 

(CPC 7472) 

keine 

 

 

www.parlament.gv.at



 

 
…[Anhang 8-C]/de 1 

ANHANG 8-C 

 

VEREINBARUNG ÜBER DEN GRENZÜBERSCHREITENDEN VERKEHR  

NATÜRLICHER PERSONEN ZU GESCHÄFTSZWECKEN 

 

Verfahrensverpflichtungen in Bezug auf Einreise und vorübergehenden Aufenthalt 

 

1. Die Vertragsparteien sollten dafür Sorge tragen, dass Anträge auf Einreise und 

vorübergehenden Aufenthalt gemäß ihren jeweiligen sich aus dem Abkommen ergebenden 

Verpflichtungen nach den Grundsätzen einer guten Verwaltungspraxis bearbeitet werden. Zu 

diesem Zweck 

 

a) stellen die Vertragsparteien sicher, dass die von den zuständigen Behörden für die 

Bearbeitung von Anträgen auf Einreise und vorübergehenden Aufenthalt erhobenen 

Gebühren den Handel mit Waren oder Dienstleistungen oder die Niederlassung oder 

den Betrieb im Rahmen dieses Abkommens nicht unangemessen beeinträchtigen oder 

verzögern, 

 

b) sollten – vorbehaltlich des Ermessensspielraums der zuständigen Behörden – die vom 

Antragsteller vorzulegenden Unterlagen für Anträge auf Einreise und vorübergehenden 

Aufenthalt von für kurze Zeit einreisenden Geschäftsreisenden in einem angemessenen 

Verhältnis zu dem Zweck stehen, zu dem sie verlangt werden, 
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c) sind vollständige Anträge auf Einreise und vorübergehenden Aufenthalt so zügig wie 

möglich zu bearbeiten, 

 

d) bemühen sich die zuständigen Behörden einer Vertragspartei um die unverzügliche 

Beantwortung angemessener Anfragen von Antragstellern zum Bearbeitungsstand ihres 

Antrags, 

 

e) bemühen sich die zuständigen Behörden einer Vertragspartei, falls sie für die 

Bearbeitung eines Antrags zusätzliche Angaben des Antragstellers benötigen, um 

unverzügliche Unterrichtung des Antragstellers, welche zusätzlichen Angaben sie 

verlangen, 

 

f) unterrichten die zuständigen Behörden einer Vertragspartei den Antragsteller über das 

Ergebnis, sobald über den Antrag entschieden wurde; wird der Antrag genehmigt, so 

unterrichten die zuständigen Behörden einer Vertragspartei den Antragsteller über die 

Aufenthaltsdauer und sonstige einschlägige Bedingungen; wird der Antrag abgelehnt, 

so stellen die zuständigen Behörden einer Vertragspartei dem Antragsteller auf sein 

Ersuchen oder auf eigene Initiative Informationen über die möglichen Überprüfungs- 

und Rechtsbehelfsverfahren zur Verfügung, und 
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g) bemühen sich die Vertragsparteien um Entgegennahme und Bearbeitung von Anträgen 

in elektronischer Form. 

 

Zusätzliche Verfahrensverpflichtungen für unternehmensintern transferierte Personen und ihre 

Familienangehörigen 

 

2. Die zuständigen Behörden in der Europäischen Union treffen eine Entscheidung über den 

Antrag einer unternehmensintern transferierten Person auf Einreise und vorübergehenden 

Aufenthalt oder auf Verlängerung der Erlaubnis und teilen dem Antragsteller ihre 

Entscheidung nach den in den einschlägigen Gesetzen und sonstigen Vorschriften 

vorgesehenen Verfahren so bald wie möglich schriftlich mit, spätestens jedoch 90 Tage nach 

Einreichung des vollständigen Antrags. 

 

3. Im Rahmen des Möglichen treffen die zuständigen Behörden Japans eine Entscheidung über 

den Antrag einer unternehmensintern transferierten Person auf Erteilung eines Einreisevisums 

oder auf Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis und teilen dem Antragsteller ihre 

Entscheidung innerhalb von höchstens 90 Tagen nach Einreichung des vollständigen Antrags 

beziehungsweise nach Einreichung eines vollständigen Antrags auf Einreise und 

vorübergehenden Aufenthalt im Vorfeld des Antrags auf Erteilung eines Einreisevisums im 

Sinne von Absatz 4 schriftlich mit. Ist es aus praktischen Gründen nicht möglich, innerhalb 

von 90 Tagen eine Entscheidung zu treffen, so bemühen sich die zuständigen Behörden 

Japans, die Entscheidung innerhalb einer angemessenen Frist zu treffen. 
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4. Für die Zwecke dieses Anhangs bezeichnet der Ausdruck „Antrag auf Einreise und 

vorübergehenden Aufenthalt im Vorfeld des Antrags auf Erteilung eines Einreisevisums“ 

einen Antrag auf Ausstellung einer Eignungsbescheinigung („Certificate of Eligibility“). Der 

Zeitraum zwischen der Ausstellung des „Certificate of Eligibility“ und der Stellung des 

Antrags auf Erteilung eines Einreisevisums ist in der genannten Frist von 90 Tagen nicht 

enthalten. 

 

5. Sind die mit dem Antrag eingereichten Angaben oder Unterlagen unvollständig, so bemühen 

sich die zuständigen Behörden, dem Antragsteller innerhalb einer angemessenen Frist 

mitzuteilen, welche zusätzlichen Informationen erforderlich sind, und legen eine angemessene 

Frist für deren Vorlage fest. Die in den Absätzen 2 und 3 genannte Frist wird ausgesetzt, bis 

die Behörden die verlangten zusätzlichen Informationen erhalten haben. 

 

www.parlament.gv.at



 

 
…[Anhang 8-C]/de 5 

6. Die Europäische Union 

 

a) gewährt auch Familienangehörigen von japanischen Staatsangehörigen, die 

unternehmensintern transferierte Personen in der Europäischen Union sind, die Rechte, 

die Familienangehörigen von unternehmensintern transferierten Personen nach 

Artikel 19 der Richtlinie 2014/66/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

15. Mai 2014 über die Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt von 

Drittstaatsangehörigen im Rahmen eines unternehmensinternen Transfers (in diesem 

Anhang „Richtlinie über unternehmensinterne Transfers“) gewährt werden, und 

 

b) gewährt japanischen Staatsangehörigen, die unternehmensintern transferierte Personen 

in der Europäischen Union sind, das Recht auf Mobilität innerhalb der Europäischen 

Union im Einklang mit der Richtlinie über unternehmensinterne Transfers. 

 

Zusammenarbeit in Fragen der Rückkehr und Rückübernahme 

 

7. Die Vertragsparteien erkennen an, dass der verstärkte grenzüberschreitende Verkehr 

natürlicher Personen infolge der Absätze 1 bis 6 eine uneingeschränkte Zusammenarbeit in 

Fragen der Rückkehr und Rückübernahme von natürlichen Personen erfordert, welche sich 

unter Verstoß gegen die Vorschriften einer Vertragspartei für die Einreise und den 

vorübergehenden Aufenthalt in deren Gebiet aufhalten. 
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